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[bookmark: Text11]Datum	     

Rapport	An die Regionalpolizei,      

Personalien	Nachname, Vorname, geb.      , von Heimatort/Nationalität, wohnhaft Adresse, Wohnort, Telefon/E-Mail (falls vorhanden)

Schriftenverkehr/	Aufforderung vom      	Frist 8 Tage	keine Reaktion
[bookmark: Text13]Korrespondenz	1. Erinnerung vom      	Frist 5 Tage	keine Reaktion
	2. Erinnerung vom      	Frist 3 Tage	keine Reaktion

[bookmark: Text21]	Die Schreiben sind angekommen, es gab keine Retouren.


Sachverhalt	Der folgende Text gilt als Beispiel und ist dem effektiven Sachverhalt anzupassen.

[bookmark: Text17][bookmark: Text18][bookmark: Text19]	      wohnt laut Vermieter seit 01.01.1111 an der Musterstrasse 10 in
[bookmark: Text20]	Muster. 

	Er hat sich weder in       ab- noch in Muster angemeldet.
	Weitere wichtige Informationen folgen hier.


Auftrag	☐	Abklärung der Meldeverhältnisse
[bookmark: Text22]	☐	Zuführung bei den Einwohnerdiensten       gemäss § 11 Abs. 1 PolG
☐	Verzeigung und Rapportierung an die zuständige Strafbehörde
☐	Kopie Anzeigerapport oder Bericht an die Einwohnerdienste



		EINWOHNERDIENSTE MUSTER


Beilagen
[bookmark: Kontrollkästchen3]☐ Schriftenverkehr/Korrespondenz
[bookmark: Kontrollkästchen4]☐ Zustellnachweis A-Post plus
[bookmark: Kontrollkästchen5]☐      



Tatbestand

	Ausländer
	☐ 
	Nichtanmelden bei den Einwohnerdiensten nach Zuzug aus dem Ausland innerhalb von 14 Tagen resp. 14 Tage vor Ablauf des bewilligungsfreien Aufenthalts
Art. 12 Abs. 1 AIG, Art. 10 Abs. 1 und 2 VZAE


	
	☐ 
	Nichtanmelden nach Zuzug aus einem anderen Kanton bei den Einwohnerdiensten des neuen Wohnorts innerhalb von 14 Tagen
Art. 12 Abs. 2 AIG, Art. 15 Abs 1 VZAE


	
	☐ 
	Nichtanmelden nach Zuzug aus einer anderen aarg. Gemeinde bei den Einwohnerdiensten des neuen Wohnorts innerhalb von 14 Tagen
Art. 12 Abs. 2 AIG, Art. 15 Abs 1 VZAE


	
	☐ 
	Nichtanmelden nach Zuzug als Wochenaufenthalter bei den Einwohnerdiensten des neuen Aufenthaltsortes innerhalb von 14 Tagen
Art. 12 Abs. 2 AIG, Art. 16 Abs. 1 VZAE


	
	☐ 
	Nichtabmelden innerhalb von 14 Tagen nach dem Wegzug in andere Gemeinde in der Schweiz
Art. 15 AIG, Art. 15 Abs. 1 VZAE


	
	☐ 
	Nichtabmelden bei Wegzug ins Ausland
Art. 15 AIG, Art. 15 Abs. 2 VZAE


	
	☐ 
	Nichtabmelden nach Aufgabe des Wochenaufenthalts
Art. 15 AIG, Art. 15 Abs. 2 VZAE


	
	☐ 
	Nichtvorweisen/Nichtabholen Ausländerausweis (Nichtabholen Ausländerausweis)
Art. 72 Abs. 1 VZAE


	
	☐ 
	Nichtabgabe Verfallsanzeige
Art. 72 Abs. 1 VZAE

	
	
	

	Schweizer
	☐ 
	Nichtanmelden bei den Einwohnerdiensten innert 14 Tagen (Haupt- oder Nebenwohnsitz), trotz Aufforderung
§§ 7 Abs. 1 und 14 RMG


	
	☐ 
	Nichtmelden der Aufgabe des Haupt- oder Nebenwohnsitzes bei den Einwohnerdiensten innert 14 Tagen, trotz Aufforderung
§§ 7 Abs. 2 lit. b und 14 RMG


	
	☐ 
	Nichthinterlegen des Heimatscheins bei den Einwohnerdiensten innert 14 Tagen, trotz Aufforderung
§§ 9 Abs. 4 und 14 RMG, 3 RMV


	
	☐ 
	Nichthinterlegen des Heimatausweises bei den Einwohnerdiensten innert 14 Tagen, trotz Aufforderung
§§ 9 Abs. 4 und 14 RMG, 3 RMV


	Schweizer & Ausländer
	☐ 
	Nichtmelden eines Umzugs innerhalb der Gemeinde bzw. innerhalb des Gebäudes innert 14 Tagen, trotz Aufforderung
§§ 7 Abs. 2 lit. a und 14 RMG


	
	☐ 
	[bookmark: _GoBack]Erteilen unwahrer und unvollständiger Angaben zu Tatsachen, welche im Einwohnerregister und im GWR erfasst werden
§ 9 Abs. 1 RMG


	
	☐ 
	Nichtbelegen von Tatsachen, welche im Einwohnerregister und im GWR erfasst werden, trotz Aufforderung
§ 9 Abs. 1 RMG


	
	☐ 
	Nichtvorsprechen bei den Einwohnerdiensten, trotz Aufforderung
§ 9 Abs. 1 RMG


	
	☐ 
	Missachten der Pflichten bei der Vermietung und Logisgabe sowie bei der Führung von Kollektivhaushalten, trotz Aufforderung
§§ 10 RMG, 5 RMV
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